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AMTLICHE 
BEKANNTMACHUNGEN
DER STÄDTEREGION AACHEN

AACHEN, DEN 29. Juni 2020 NR. 15

STÄDTEREGION AACHEN

Bekanntmachung

Allgemeine Kommunalwahlen 2020

Nachweis von Vorstand, Satzung und Programm von 
Parteien und Wählergruppen

Hiermit wird bekannt gegeben, dass nachfolgende Wähler-
gruppe bei der StädteRegion Aachen gemäß §§ 15 Abs. 2 
KWahlG NRW, 26 Abs. 5 KWahlO NRW den Nachweis ei-
nes demokratisch gewählten Vorstands erbracht sowie Sat-
zung und Programm ordnungsgemäß eingereicht hat:

Wähler Initiative für Freiheit und Grundgesetz in der Region 
Aachen 

(WIR für Freiheit und Grundgesetz)
       
Aachen, den 29.06.2020      Dr. Tim Grüttemeier 

Der Städteregionsrat 

STÄDTEREGION AACHEN

Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung

Gemäß § 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land 
Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV 
NRW S. 94) in der zurzeit gültigen Fassung  in Verbindung 
mit  § 4 BekanntmVO NRW vom 26.08.1999 (GV NRW S. 
516) in der zurzeit gültigen Fassung sowie § 5 Hauptsatzung 
der StädteRegion Aachen vom 24.11.2009 in der zurzeit gül-
tigen Fassung wird nachstehendes Dokument durch diese 
öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 

I. Behörde, für die zugestellt wird: 

StädteRegion Aachen, 
Der Städteregionsrat 
Amt für Ordungsangelegenheiten – A 32
52090 Aachen

II. Zustellungsadressat (Person/Firma) 

Name:
BAKAN    

Vorname:
ISMAIL 

Letzte bekannte Anschrift: 
KREFELDER STR. 278, 
47229 DUISBURG 

III. Bezeichnung des Dokumentes, das zugestellt wird

Bezeichnung:
Bußgeldbescheid         

Akten/Kassenzeichen:
3406.60013184 

Datum von:
31.01.2020

IV. Bezeichnung der Stelle, wo das Dokument eingesehen 
bzw. in Empfang genommen werden kann

Das Dokument befindet sich im Amt für Ordnungsangele-
genheiten der StädteRegion Aachen, Zollernstr. 20, 52070 
Aachen  und kann dort während der Öffnungszeiten von dem 
Empfänger oder einem Bevollmächtigten eingesehen bzw. in 
Empfang genommen werden.

Durch diese Zustellung können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen kön-
nen. Gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW gilt das Dokument 
als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 
zwei Wochen vergangen sind.

Aachen, den 22.06.2020      Der Städteregionsrat
i.A.  Frau Neulen  

II. Zustellungsadressat (Person/Firma) 

Name:
BÜLLES    

Vorname:
RENE 

Letzte bekannte Anschrift: 
BERGSTR. 14, 52134 
HERZOGENRATH 

III. Bezeichnung des Dokumentes, das zugestellt wird

Bezeichnung:
Bußgeldbescheid         

Akten/Kassenzeichen:
3406.60013958 

Datum von:
12.05.2020

IV. Bezeichnung der Stelle, wo das Dokument eingesehen 
bzw. in Empfang genommen werden kann

Das Dokument befindet sich im Amt für Ordnungsangele-
genheiten der StädteRegion Aachen, Zollernstr. 20, 52070 
Aachen  und kann dort während der Öffnungszeiten von dem 
Empfänger oder einem Bevollmächtigten eingesehen bzw. in 
Empfang genommen werden.

Durch diese Zustellung können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen kön-
nen. Gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW gilt das Dokument 
als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 
zwei Wochen vergangen sind.

Aachen, den 23.06.2020      Der Städteregionsrat
i.A.  Frau Neulen  
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II. Zustellungsadressat (Person/Firma) 

Name:
SCHMITZ   

Vorname:
DANNY 
DANIEL 

Letzte bekannte Anschrift: 
BAHNHOFSTRASSE 
153, 52146 WÜRSELEN 

III. Bezeichnung des Dokumentes, das zugestellt wird

Bezeichnung:
Bußgeldbescheid         

Akten/Kassenzeichen:
32.1-21/20 Sch /
9A189858 

Datum von:
03.06.2020

IV. Bezeichnung der Stelle, wo das Dokument eingesehen 
bzw. in Empfang genommen werden kann

Das Dokument befindet sich im Amt für Ordnungsangele-
genheiten der StädteRegion Aachen, Zollernstr. 20, 52070 
Aachen  und kann dort während der Öffnungszeiten von dem 
Empfänger oder einem Bevollmächtigten eingesehen bzw. in 
Empfang genommen werden.

Durch diese Zustellung können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen kön-
nen. Gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW gilt das Dokument 
als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 
zwei Wochen vergangen sind.

Aachen, den 23.06.2020      Der Städteregionsrat
i.A.  Frau Schnitzler  

II. Zustellungsadressat (Person/Firma) 

Name:
WEISHAUPT  

Vorname:
ALEXANDER 
SASCHA         

Letzte bekannte Anschrift: 
AACHENER STRASSE 
24 A, 52146 WÜRSELEN 

III. Bezeichnung des Dokumentes, das zugestellt wird

Bezeichnung:
Bußgeldbescheid         

Akten/Kassenzeichen:
340620053924

Datum von:
30.01.2020

IV. Bezeichnung der Stelle, wo das Dokument eingesehen 
bzw. in Empfang genommen werden kann

Das Dokument befindet sich im Amt für Ordnungsangele-
genheiten der StädteRegion Aachen, Zollernstr. 20, 52070 
Aachen  und kann dort während der Öffnungszeiten von dem 
Empfänger oder einem Bevollmächtigten eingesehen bzw. in 
Empfang genommen werden.

Durch diese Zustellung können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen kön-
nen. Gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW gilt das Dokument 
als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 
zwei Wochen vergangen sind.

Aachen, den 29.06.2020      Der Städteregionsrat
i.A.  Frau Blaskowitz

STÄDTEREGION AACHEN

Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung

Gemäß §§ 1 Abs. 1, 10 des Landeszustellungsgesetzes für 
das Land Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) vom 07.03.2006 
(GV NRW S. 94) in Verbindung mit § 4 Abs. 1 Nummer 
a und Abs. 2 der Bekanntmachungsverordnung (Bekannt-
mVO) vom 26.08.1999 (GV NRW S. 516) sowie gemäß § 
15 Abs. 1 der Hauptsatzung der StädteRegion Aachen vom 
24.11.2009 (veröffentlicht im Amtlichen Mitteilungsblatt der 
StädteRegion Aachen – Amtsblatt – vom 30.11.2009, Nr. 22) 
in den jeweils geltenden Fassungen wird nachstehende(s) 
Schreiben durch diese öffentliche Bekanntmachung zuge-
stellt. Damit können Fristen in Gang gesetzt werden, nach  
deren  Ablauf Rechtsverluste drohen können (§ 10 Abs. 2 
Satz 4 LZG NRW). 

I. Behörde, für die zugestellt wird: 

StädteRegion Aachen
Der Städteregionsrat
A 51 – Amt für Kinder, Jugend und Familie
Zollernstraße 10
52070 Aachen

II. Zustellungsadressat (Person/Firma) 

Name:
VESIA               

Vorname:
KUEYISAMO     

Letzte bekannte Anschrift: 
HEYMANNSTR. 23
51373 LEVERKUSEN

III. Bezeichnung des Dokumentes, das zugestellt wird

Bezeichnung:
Inverzugsetzung

Akten/Kassenzeichen:
51.5/UVG/V 66-500         

Datum von:
15.06.2020

IV. Bezeichnung der Stelle, wo das Dokument eingesehen 
bzw. in Empfang genommen werden kann

Das Schreiben befindet sich im Amt für Kinder, Jugend und 
Familie der StädteRegion Aachen, Unterhaltsvorschusskas-
se, Zollernstraße 10, 52070 Aachen. Dort kann dieses von 
dem Betroffenen eingesehen werden.

Durch diese Zustellung können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen kön-
nen. Gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW gilt das Dokument 
als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 
zwei Wochen vergangen sind.

Aachen, den 16.06.2020      Der Städteregionsrat
i.A.  Frau Siegel

II. Zustellungsadressat (Person/Firma) 

Name:
VESIA               

Vorname:
KUEYISAMO     

Letzte bekannte Anschrift: 
HEYMANNSTR. 23
51373 LEVERKUSEN
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III. Bezeichnung des Dokumentes, das zugestellt wird

Bezeichnung:
Inverzugsetzung

Akten/Kassenzeichen:
51.5/UVG/V 67-500         

Datum von:
16.06.2020

IV. Bezeichnung der Stelle, wo das Dokument eingesehen 
bzw. in Empfang genommen werden kann

Das Schreiben befindet sich im Amt für Kinder, Jugend und 
Familie der StädteRegion Aachen, Unterhaltsvorschusskas-
se, Zollernstraße 10, 52070 Aachen. Dort kann dieses von 
dem Betroffenen eingesehen werden.

Durch diese Zustellung können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen kön-
nen. Gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW gilt das Dokument 
als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 
zwei Wochen vergangen sind.

Aachen, den 16.06.2020      Der Städteregionsrat
i.A.  Frau Siegel

STÄDTEREGION AACHEN
Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung

Gemäß § 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land 
Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV 
NRW S. 94) in der zurzeit gültigen Fassung  in Verbindung 
mit  § 4 BekanntmVO NRW vom 26.08.1999 (GV NRW S. 
516) in der zurzeit gültigen Fassung sowie § 5 Hauptsatzung 
der StädteRegion Aachen vom 24.11.2009 in der zurzeit gül-
tigen Fassung wird nachstehendes Dokument durch diese 
öffentliche Bekanntmachung zugestellt.  

I. Behörde, für die zugestellt wird: 

StädteRegion Aachen,
Der Städteregionsrat 
A 36 – Straßenverkehrsamt
Carlo-Schmid-Str. 4, 52146 Würselen

II. Zustellungsadressat (Person/Firma) 

Name:
ALIMAITU       

Vorname:
ION 

Letzte bekannte Anschrift: 
MELLINGHOFER STR. 
180, 46047 OBERHAUSEN

III. Bezeichnung des Dokumentes, das zugestellt wird

Bezeichnung:
Anhörung 

Akten/Kassenzeichen:
36.1/2020/27/SA/TZ 

Datum von:
23.06.2020

IV. Bezeichnung der Stelle, wo das Dokument eingesehen 
bzw. in Empfang genommen werden kann

Das Dokument befindet sich im Straßenverkehrsamt der 
StädteRegion Aachen, Carlo-Schmid-Str. 4, 52146 Würselen 
und kann dort während der Öffnungszeiten montags 7:30 – 
15:00 Uhr, dienstags 7:30 – 12:30 Uhr, mittwochs 7:30 – 
12:30 Uhr und 14:00 – 17:00 Uhr, donnerstags 7:30 – 15:00 
Uhr und freitags 7:30 – 12:30 Uhr von dem Empfänger oder 

einem Bevollmächtigten eingesehen bzw. in Empfang ge-
nommen werden.

Durch diese Zustellung können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen kön-
nen. Gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW gilt das Dokument 
als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 
zwei Wochen vergangen sind.

Aachen, den 23.06.2020      Der Städteregionsrat
i.A.  Frau Tzoukalas

II. Zustellungsadressat (Person/Firma) 

Name:
CARACUDA      

Vorname:
COSTIN-
ADRIAN

Letzte bekannte Anschrift: 
FREUNDER WEG 12, 
52068 AACHEN

III. Bezeichnung des Dokumentes, das zugestellt wird

Bezeichnung:
Anhörung 

Akten/Kassenzeichen:
36.1/2020/28/SA/TZ 

Datum von:
23.06.2020

IV. Bezeichnung der Stelle, wo das Dokument eingesehen 
bzw. in Empfang genommen werden kann

Das Dokument befindet sich im Straßenverkehrsamt der 
StädteRegion Aachen, Carlo-Schmid-Str. 4, 52146 Würselen 
und kann dort während der Öffnungszeiten montags 7:30 – 
15:00 Uhr, dienstags 7:30 – 12:30 Uhr, mittwochs 7:30 – 
12:30 Uhr und 14:00 – 17:00 Uhr, donnerstags 7:30 – 15:00 
Uhr und freitags 7:30 – 12:30 Uhr von dem Empfänger oder 
einem Bevollmächtigten eingesehen bzw. in Empfang ge-
nommen werden.

Durch diese Zustellung können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen kön-
nen. Gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW gilt das Dokument 
als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 
zwei Wochen vergangen sind.

Aachen, den 23.06.2020      Der Städteregionsrat
i.A.  Frau Tzoukalas

II. Zustellungsadressat (Person/Firma) 

Name:
DERICHS      

Vorname:
SEBASTIAN

Letzte bekannte Anschrift: 
AM LINDCHEN 4,
52222 STOLBERG

III. Bezeichnung des Dokumentes, das zugestellt wird

Bezeichnung:
SA

Akten/Kassenzeichen:
36.1/2020/30/
Ordnungsverfügung/BR 

Datum von:
25.06.2020

IV. Bezeichnung der Stelle, wo das Dokument eingesehen 
bzw. in Empfang genommen werden kann

Das Dokument befindet sich im Straßenverkehrsamt der 
StädteRegion Aachen, Carlo-Schmid-Str. 4, 52146 Würselen 
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und kann dort während der Öffnungszeiten montags 7:30 – 
15:00 Uhr, dienstags 7:30 – 12:30 Uhr, mittwochs 7:30 – 
12:30 Uhr und 14:00 – 17:00 Uhr, donnerstags 7:30 – 15:00 
Uhr und freitags 7:30 – 12:30 Uhr von dem Empfänger oder 
einem Bevollmächtigten eingesehen bzw. in Empfang ge-
nommen werden.

Durch diese Zustellung können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen kön-
nen. Gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW gilt das Dokument 
als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 
zwei Wochen vergangen sind.

Aachen, den 25.06.2020      Der Städteregionsrat
i.A.  Frau Breuer

II. Zustellungsadressat (Person/Firma) 

Name:
GABOR      

Vorname:
CLARA

Letzte bekannte Anschrift: 
GRACHTSTRASSE 10,  
52249 ESCHWEILER

III. Bezeichnung des Dokumentes, das zugestellt wird

Bezeichnung:
Mängel

Akten/Kassenzeichen:
36.1/2020/26/MA/TZ 

Datum von:
16.06.2020

IV. Bezeichnung der Stelle, wo das Dokument eingesehen 
bzw. in Empfang genommen werden kann

Das Dokument befindet sich im Straßenverkehrsamt der 
StädteRegion Aachen, Carlo-Schmid-Str. 4, 52146 Würselen 
und kann dort während der Öffnungszeiten montags 7:30 – 
15:00 Uhr, dienstags 7:30 – 12:30 Uhr, mittwochs 7:30 – 
12:30 Uhr und 14:00 – 17:00 Uhr, donnerstags 7:30 – 15:00 
Uhr und freitags 7:30 – 12:30 Uhr von dem Empfänger oder 
einem Bevollmächtigten eingesehen bzw. in Empfang ge-
nommen werden.

Durch diese Zustellung können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen kön-
nen. Gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW gilt das Dokument 
als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 
zwei Wochen vergangen sind.

Aachen, den 16.06.2020      Der Städteregionsrat
i.A.  Frau Heitzer

II. Zustellungsadressat (Person/Firma) 

Name:
LANCKOHR      

Vorname:
ELISABETH 
JOHANNA

Letzte bekannte Anschrift: 
LAURENTIUSSTR. 5, 
52072 AACHEN

III. Bezeichnung des Dokumentes, das zugestellt wird

Bezeichnung:
VA

Akten/Kassenzeichen:
36.1/2020/29/
Ordnungsverfügung/BR 

Datum von:
25.06.2020

IV. Bezeichnung der Stelle, wo das Dokument eingesehen 
bzw. in Empfang genommen werden kann

Das Dokument befindet sich im Straßenverkehrsamt der 
StädteRegion Aachen, Carlo-Schmid-Str. 4, 52146 Würselen 
und kann dort während der Öffnungszeiten montags 7:30 – 
15:00 Uhr, dienstags 7:30 – 12:30 Uhr, mittwochs 7:30 – 
12:30 Uhr und 14:00 – 17:00 Uhr, donnerstags 7:30 – 15:00 
Uhr und freitags 7:30 – 12:30 Uhr von dem Empfänger oder 
einem Bevollmächtigten eingesehen bzw. in Empfang ge-
nommen werden.

Durch diese Zustellung können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen kön-
nen. Gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW gilt das Dokument 
als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 
zwei Wochen vergangen sind.

Aachen, den 25.06.2020      Der Städteregionsrat
i.A.  Frau Breuer

II. Zustellungsadressat (Person/Firma) 

Name:
GOETZ      

Vorname:
NADINE

Letzte bekannte Anschrift: 
FELDSTR. 12, 
52477 ALSDORF

III. Bezeichnung des Dokumentes, das zugestellt wird

Bezeichnung:
Anhörung/
Mängel

Akten/Kassenzeichen:
36.1/2020/27/AH 

Datum von:
29.06.2020

IV. Bezeichnung der Stelle, wo das Dokument eingesehen 
bzw. in Empfang genommen werden kann

Das Dokument befindet sich im Straßenverkehrsamt der 
StädteRegion Aachen, Carlo-Schmid-Str. 4, 52146 Würselen 
und kann dort während der Öffnungszeiten montags 7:30 – 
15:00 Uhr, dienstags 7:30 – 12:30 Uhr, mittwochs 7:30 – 
12:30 Uhr und 14:00 – 17:00 Uhr, donnerstags 7:30 – 15:00 
Uhr und freitags 7:30 – 12:30 Uhr von dem Empfänger oder 
einem Bevollmächtigten eingesehen bzw. in Empfang ge-
nommen werden.

Durch diese Zustellung können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen kön-
nen. Gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW gilt das Dokument 
als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 
zwei Wochen vergangen sind.

Aachen, den 29.06.2020      Der Städteregionsrat
i.A.  Frau Heitzer

STÄDTEREGION AACHEN
Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung

Gemäß § 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land 
Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV 
NRW S. 94) in der zurzeit gültigen Fassung  in Verbindung 
mit  § 4 BekanntmVO NRW vom 26.08.1999 (GV NRW S. 
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516) in der zurzeit gültigen Fassung sowie § 5 Hauptsatzung 
der StädteRegion Aachen vom 24.11.2009 in der zurzeit gül-
tigen Fassung wird nachstehendes Dokument durch diese 
öffentliche Bekanntmachung zugestellt.  

I. Behörde, für die zugestellt wird: 

StädteRegion Aachen, 
Der Städteregionsrat 
A 36 Straßenverkehrsamt
Führerscheinstelle
Carlo-Schmid-Straße 4, 52146 Würselen

II. Zustellungsadressat (Person/Firma) 

Name:
BALOGH           

Vorname:
RICHARD   

Letzte bekannte Anschrift: 
RANDWEG 21,
6291 VAALS,

III. Bezeichnung des Dokumentes, das zugestellt wird

Bezeichnung:
Ordnungsverfügung
nebst Gebühren-
bescheid  

Akten/Kassenzeichen:
36.2.3/schm 

Datum von:
19.06.2020

IV. Bezeichnung der Stelle, wo das Dokument eingesehen 
bzw. in Empfang genommen werden kann

Das Dokument befindet sich im Straßenverkehrsamt der 
StädteRegion Aachen, Carlo-Schmid-Str. 4, 52146 Würselen 
und kann dort während der Öffnungszeiten montags 7:30 – 
15:00 Uhr, dienstags 7:30 – 12:30 Uhr, mittwochs 7:30 – 
12:30 Uhr und 14:00 – 17:00 Uhr, donnerstags 7:30 – 15:00 
Uhr und freitags 7:30 – 12:30 Uhr von dem Empfänger oder 
einem Bevollmächtigten eingesehen bzw. in Empfang ge-
nommen werden.

Durch diese Zustellung können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen kön-
nen. Gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW gilt das Dokument 
als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 
zwei Wochen vergangen sind.

Aachen, den 19.06.2020      Der Städteregionsrat
i.A.  Frau Schmitz

II. Zustellungsadressat (Person/Firma) 

Name:
BÜLLES         

Vorname:
RENE  

Letzte bekannte Anschrift: 
BIERSTRASSE 172,
52134 HERZOGENRATH

III. Bezeichnung des Dokumentes, das zugestellt wird

Bezeichnung:
Anhörungsschreiben  

Akten/Kassenzeichen:
36.2.3/schm 

Datum von:
15.04.2020

IV. Bezeichnung der Stelle, wo das Dokument eingesehen 
bzw. in Empfang genommen werden kann

Das Dokument befindet sich im Straßenverkehrsamt der 
StädteRegion Aachen, Carlo-Schmid-Str. 4, 52146 Würselen 
und kann dort während der Öffnungszeiten montags 7:30 – 
15:00 Uhr, dienstags 7:30 – 12:30 Uhr, mittwochs 7:30 – 
12:30 Uhr und 14:00 – 17:00 Uhr, donnerstags 7:30 – 15:00 
Uhr und freitags 7:30 – 12:30 Uhr von dem Empfänger oder 
einem Bevollmächtigten eingesehen bzw. in Empfang ge-
nommen werden.
Durch diese Zustellung können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen kön-
nen. Gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW gilt das Dokument 
als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 
zwei Wochen vergangen sind.

Aachen, den 25.06.2020      Der Städteregionsrat
i.A.  Frau Schmitz

II. Zustellungsadressat (Person/Firma) 

Name:
COVACI         

Vorname:
ADORIAN-
CORNEL  

Letzte bekannte Anschrift: 
RINGSTRASSE 10,
52146 WÜRSELEN

III. Bezeichnung des Dokumentes, das zugestellt wird

Bezeichnung:
Ordnungsverfügung
nebst Gebühren-
bescheid  

Akten/Kassenzeichen:
36.2.3/schm 

Datum von:
18.06.2020

IV. Bezeichnung der Stelle, wo das Dokument eingesehen 
bzw. in Empfang genommen werden kann

Das Dokument befindet sich im Straßenverkehrsamt der 
StädteRegion Aachen, Carlo-Schmid-Str. 4, 52146 Würselen 
und kann dort während der Öffnungszeiten montags 7:30 – 
15:00 Uhr, dienstags 7:30 – 12:30 Uhr, mittwochs 7:30 – 
12:30 Uhr und 14:00 – 17:00 Uhr, donnerstags 7:30 – 15:00 
Uhr und freitags 7:30 – 12:30 Uhr von dem Empfänger oder 
einem Bevollmächtigten eingesehen bzw. in Empfang ge-
nommen werden.

Durch diese Zustellung können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen kön-
nen. Gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW gilt das Dokument 
als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 
zwei Wochen vergangen sind.

Aachen, den 18.06.2020      Der Städteregionsrat
i.A.  Frau Schmitz

II. Zustellungsadressat (Person/Firma) 

Name:
SOLIMAN  
AKRAM         

Vorname:
HOSSNI
ALI 
MOHAMED   

Letzte bekannte Anschrift: 
71803 SZCZECIN, 
GORNA 7  
BZW. 
GRÜNER WEG 76, 
52070 AACHEN
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III. Bezeichnung des Dokumentes, das zugestellt wird

Bezeichnung:
Anhörung

Akten/Kassenzeichen:
36.2.3/fri 

Datum von:
09.12.2019

IV. Bezeichnung der Stelle, wo das Dokument eingesehen 
bzw. in Empfang genommen werden kann

Das Dokument befindet sich im Straßenverkehrsamt der 
StädteRegion Aachen, Carlo-Schmid-Str. 4, 52146 Würselen 
und kann dort während der Öffnungszeiten montags 7:30 – 
15:00 Uhr, dienstags 7:30 – 12:30 Uhr, mittwochs 7:30 – 
12:30 Uhr und 14:00 – 17:00 Uhr, donnerstags 7:30 – 15:00 
Uhr und freitags 7:30 – 12:30 Uhr von dem Empfänger oder 
einem Bevollmächtigten eingesehen bzw. in Empfang ge-
nommen werden.

Durch diese Zustellung können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen kön-
nen. Gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW gilt das Dokument 
als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 
zwei Wochen vergangen sind.

Aachen, den 19.05.2020      Der Städteregionsrat
i.A.  Frau Pütgens


